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El. Landolt, W. von Greyerz und Ib. Kopp.
Herausgegeben

von

Hegner's Duchdruckerei in Fen^burg.

2. Februar. 187SS.

Die schwciz. Zeitschrift für das Forstwesen erscheint monatlich, im Durchschnitt
1 Bogen stark, bei D. Hegner in Lenzburg zum Preise von Fr. 2. 50, franko

Schweizergebiet. Bei der Post abounirt Fr. 2. 70. —
Für die deutsche» Staaten abonnire man gest. bei den Postbnreanx oder direkt

beim Verleger durch Einsendung des Betrages. Der jährliche AbonnemeutSpreis
beträgt Fr. 4. — oder 2 fl.

Alle Einsendungen sind an Herrn Prof. El. Landolt in Zürich, Reklamationen
betr. die Zusendung des Blattes an Hegner's Buchdruckerei in Leuzburg zu adressiern.

Aus dem Bericht über die Bcwirthfebaftnng der
Staatswaldungen des Kantons Zürich

im Betriebsjahr IKK7/8.

1. Ar e a l b e st a n d.

Das Areal der Staatswaldungen hat sich im Betriebsjahre um 190

Juch., 2 Vrlg. 7100 Quadratfnß vermehrt und betrug am Elide des-

selben 5663 Juch., 3 Vrlg. und 1447 Quadratfnß. Diese Vermehrung
beruht auf dem Ankauf der Spitalwaldungen am Höcksir und im Streit-
holz. Für die beiden angekauften Waldungen wurden 90,000 Fr. bezahlt.
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2. Material-und Geldertrag,
Juch, Klafter Wellen Fr.

Nach dem Fällungsplan hätten geschlagen

werden sollen 57'/, 4632 14387ltzZ160081
Nach der Ertragskontrolle sind geschla-

gen worden 58°/, 4802 137411 175085

Mithin
Mehr V« 170 — 15004

Weniger — — 6464

Die Erträge an Stockholz und Naturalabgaben sind in dieser Ver-

gleichung nicht inbegriffen.
Berücksichtigt man nur die nachhaltig zu benutzenden Staatswaldun-

gen, sieht man also von dem in Liquidation begriffenen Theil des Har-
des zu Embrach ab, so ergeben sich, excl. Stockholz, folgende Ertrags-
und Sortimentsverhältnisse:

(Siehe die Tabelle auf Seite 19.)

Vergleicht man diese Nutzungsergebnisse mit den vorjährigen, so er-

giebt sich:

1) Eine Verminderung des Ertrages per Juch. der Hochwaldschläge um
ca. 4 Klftr. und eine Vermehrung desjenigen der Mittelwaldschläge
um ca. 7V: Klftr.

2) Eine Vermehrung der Zwischennutzungen, die im Hochwald 0,05 und

im Mittelwald 0,14 Klftr. per Inch, des Waldes beträgt.

3) Eine Steigerung des Geldertrages per Juch. im Betrage von 59

Rpn. im Hochwald und 8 Fr. 53 Rp. im Mittelwald.
4) Ein Fallen der Holzpreise um 38 Rp. per Klftr. im Hochwald und

2 Fr. 85 Rp. im Mittelwald oder 58 Rp. im Durchschnitt.
5) Eine Verminderung der Nutzholzausbeutung um 3 und eine Stei-

gerung der Reisigholzbezüge um 3 Prozent.

Die günstigere Stellung des Mittelwaldes in seinen Ertragsverhält-
nissen und die ungünstigere Gestaltung der Nutzholzausbeutung gegen-
über dem Reisigertrag hat ihren Grund ausschließlich in dein Umstände,

daß dieses Jahr auch die Stiftswaldung in Berechnung gezogen wurde,
während sie in früheren Jahren allsgeschlossen blieb,

e) Nebennutzungen.
Die Nebennutzungen bestehen in der Hauptsache in dem Ertrag der

in den Waldungen und aus den angekauften Gütern vorhandenen Witzen
und Streuriedtern und im Verkauf von Waldpflanzen und Eichenrinde.
Die ersteren, ca. 104 Juch., haben für Gras und Streu einen Geldertrag
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von 3729 Fr. 27 Rp. geliefert, also per Juchart 35 Fr. 80 Rp., über
dieses wurden aus denselben für 425 Fr. 50 Rp. Torf abgegeben. Wald-
pflanzen wurden 188,146 Stück um t734 Fr. 15 Rp. verkauft. Die
Eichenrinde wurde am Stamm verwerthet und hat einen Geldertrag von
721 Fr. geliefert.

à) Verwaltungs-, Gewinnungs- und Forstverbesserungskosten.

Die Ausgaben für den Anbau, die Pflege und die Benutzung der

Staatswaldungen bleiben sich Jahr für Jahr annähernd gleich. Sie
betragen über Abzug des Aufwandes für Servituten und den Ankauf für
Grund und Boden 33,830 Fr. 40 Rp. und mit Hinzurechnung der Hälfte
der Besoldung des Forstpersonals bestehend in 7550 Fr. — 41,380 Fr.
41 Rp. Die Auslagen per Juch. berechnen sich somit auf 7 Fr. 31 Rp.

Von diesen Kosten fallen auf:
Die Verwaltung 19391 Fr. 55 R.p oder per Juch. 3 Fr. 42 Rp.—12°/«
Die Holzernte w. 14228 „ 9 „ „ „ „ 2 „ 72 „ -^9,1 „
Die Forstverbesserungen 7498 Fr. 25 Rp. o. p. I. 1 „ 32 „ —4,6 „
des Rohertrages. Dabei ist bei den Verwaltungs- und Verbesserungs-

kosten das Gesammtwaldareal und der volle Geldertrag, bei den Holz-
erntekosten dagegen nur die Holz produzirende Fläche und der Erlös aus
verkauftem Holz in Rechnung gebracht.

Die Hotzhauerlöhne berechnen sich im Durchschnitt aller Sortimente

auf 2 Fr. 61 Rp. pr. Klafter. Für die Gewinnung der Nebennutzun-

gen wurden 142 Fr. 51 Rp. oder 2,2 ihres Werthes verausgabt.

0) Reinertrag.
Der Reinertrag berechnet sich für die nachhaltig benutzten Waldun-

gen auf 21 Fr. 34 Rp. pr. Inch, und steht demnach um 60 Rp. höher
als im vorigen Jahr.

Im Hard zu Einbrach wurde die Liquidation fortgesetzt und durch
den Holzverkauf ein Reinertrag von 19,651 Fr. 98 Rp. erzielt, Grund
und Boden wiirde keiner verkauft. —

1) Vergleichung der Rechnungsergebnisse mit dem Voranschlag.

Die Vergleichung der Rechnungsergebnisse mit dem Voranschlag des

Oberforstamtes ergiebt folgende Resultate:
(Siehe die Tabelle auf Seite 21.)

Die Mehreinnahmen und der größere Neinertrag haben ihren Grund,
wie bereits gezeigt wurde, nur zum kleineren Theil in dein den Holz-
fällungsplan überschreitendeil Holzbezug, zum größerei? Theil dagegen in
denl Umstände, daß die Holzpreise nicht in dem Maße gesunken sind, wie
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es zur Zeit der Anfertigung des Voranschlages, im Juli 4867, zu

befürchten war.
Die Ausgaben sind iin Ganzen um 3,z Prozent hinter den pro-

jektirten zurück geblieben. Die größten Differenzen zeigen sich bei den

Forstverbesserungskosten und bei den Ausgaben für Verschiedenes; bei

ersteren, weil nicht alle vorgesehenen Kulturen und Wegbauten ausge-
führt werden konnten, bei letzteren, weil dieser Posten überhaupt sehr

schwer vorauszubestimmen ist.
3. Wirthschaftsbetrieb.
Bei der Benutzung und Bewirthschaftung der Waldungen kamen

keine erheblichen Abweichungen von den durch die Wirthschaftspläue fest-

gestellten Grundsätzen vor. Die Größe der Jahresschläge blieb erheblich

hinter der normalen zurück, weil die Erträge an Zwischennutzungen auch

in diesen: Jahr bedeutend größer waren, als sie zur Zeit der Aufstellung
der Wirthschaftspläne veranschlagt wurden. Durch die nunmehr au die

Hand zu nehmende Revision der Wirthschaftspläne nach der diessalls

aufgestellten neuen Instruktion wird die Erhebung der Hauptnutzuug von:

Ertrage der Zwischennutzungen unabhängig gemacht und die Möglichkeit
gegeben, den Bezug der letzteren lediglich nach wirthschaftlichen Grund'
sätzen zu regulireu.

Die Zwischennutzungen haben die ungewöhnliche Höhe von 46
des Gesammtertrages erreicht, was theilweise dem starken Anfall an

Windbruchholz, theilweise den: sorgfältigen Durchforstungsbetrieb zuzu-
schreiben ist. Die Sortimentsverhältnisse sind etwas ungünstiger als im
vorigen Jahr, der Grnnd liegt vorzugsweise in der geringen Nachfrage

nach Bauholz. In den Schlägen betrügt das Nutzholz 56 Prozent des

Gesammtertrages, das Reisig inbegriffen, und in: Durchschnitt aller

Nutzungen sind 32 Prozent der Holzernte als Sag-, Bau- und Nutzholz

verwerthet worden. — Der Pflege der jungen Bestände wurde die er-

forderliche Sorgfalt zugewendet:
Der Kulturbetrieb läßt sich aus folgender Zusammenstellung am

besten beurtheilen:
(Siehe die Tabelle auf Seite 24.)

Die Kosten für die Kampanlagen stehen un: 630 Fr. 44 Rp. nied-

riger als der Erlös aus Pflanzen, obschon die selbst verwendeten Pflan-
zen nicht veranschlagt wurden.

Der Erfolg der Kulturen ist, trotz der sehr trockenen Witterung des

Vorsommers, ein befriedigender, die Saat- und Pflanzbeete haben da-

gegen von der Trockenheit bedeutend gelitten.
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Fur die Anlegung neuer Straßen und für die Unterhaltung der

bereits vorhandenen wurden 4263 Fr. 57 Rp. verausgabt; die Ent-

wässerungsarbeiten und die Unterhaltung der Wahrungen kosteten 539

Fr. 85 Rp. und die Sicherstellung der Grenzen 28 Fr. 6 Np.
4. Forstschutz.
Jni Lause des Berichtsjahres brachten die Staatsförster 31. Frevel-

fälle zur Anzeige, wovon sich 28 auf die Entwendung von Holz und

Streu, 2 auf Schädigungen an Kulturen und Marksteinen bei der Holz-

abfuhr und einer auf Schädigung durch Entrindung bezogen. Bei 25

Fällen wurden die Thäter entdeckt, in 6 Fällen blieben sie unerinittelt.
Bei den 45 ersten Fällen waren 37 Personen, worunter 9 Kinder betheiligt.

Der Werth des entwendeten Materials wurde zu 42 Fr. 24 Rp.
und der Schaden zu 29 Fr. 23 Rp. veranschlagt. Der Werth des kon-

fiscirten Holzes und der irrthümlich bezogenen und wieder ersetzten Streu
beträgt 45 Fr. 40 Rp. In zwei Füllen erfolgte Freisprechung, zwei
wurden den Gemeindräthen zur Ertheilung eines Verweises an die Eltern
der fehlbaren Kinder überwiesen lind in 24 Fällen erfolgte Bestrafung.
Die Strafen betragen 59 Fr. 50 Rp. und der dem Staate zugesprochene

Werth und Schadenersatz 25 Fr. 30 Rp. — In 5 Fällen war der

Werth- und Schadenersatz im Betrage von 5 Fr. 25 Rp. notorischer

Zahllingsunfähigkeit der Frevler wegen nicht erhältlich. Die Zahl der

Frevel und der dabei betheiligten Personeil, sowie der Werth des ent-
wendeten Materials ist größer als im Vorjahr.

Die Stürnie im Februar und März 4868 — namentlich derjenige

vom 8. März — haben in den Waldungeil bedeutendeil Schaden ange-
richtet, die daherigen Nachtheile sind jedoch nicht dauernd, weil größere

Zerstörungen nur in den alten Beständen stattgefunden haben. Die
Spätfröste, die seit mehreren Jahren die jungeil Bestände in recht em-

pfindlicher Weise schädigteil, sind im Frühjahr 4868 ganz ausgeblieben,

wogegen die Trockenheit des Vorsommers in den Kulturen, ganz beson-
ders aber in den Saat- und Pflanzschulen, erheblichen Schaden anrich-
richtete. Der Schnee wirkte nicht zerstörend.

Die Beschädigungen durch Insekten waren nicht bedeutend. Enger-
linge und Maikäfer, Borkenkäfer und andere schädliche Kerfen machten
sich zwar — erstere in einigen Kantonstheilen recht zahlreich — bemerk-

bar, der Schadeil ist aber, einige Pflanzschulen abgerechnet nicht groß.
Durch Waldbrände hat nur eine trockene südliche Halde der Wal-

dung zu Teufen gelitten, der Brand konnte aber bald wieder gelöscht
werden und richtete daher keinen erheblichen Schaden an.
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